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Allgemeinverfügung 
zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 

im Landkreis Rottal-Inn 
 
Aufgrund der Zuständigkeit für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes im Landkreis Rottal-Inn 
erlässt das Landratsamt Rottal-Inn gemäß § 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2, § 28a Abs. 1 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sowie § 24 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 9 Abs. 2 Nr. 5 der 12. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) in Verbindung mit § 65 der 
Zuständigkeitsverordnung, Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) und des Art. 35 Satz 2 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) folgende  
 
 

Allgemeinverfügung: 
 
 

1. Alkoholverbot und Maskenpflicht im öffentlichen Raum  
 

Auf folgenden (in der beiliegenden Karte, die Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist, 
rot markierten) öffentlichen Verkehrsflächen bzw. zentralen Begegnungsflächen ist der 
Konsum von Alkohol gem. § 24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV untersagt und gem. § 24 Abs. 
1 Nr. 1 der 12. BayIfSMV eine Mund-Nasen-Bedeckung i. S. d. § 1 Satz 3 der 12. 
BayIfSMV zu tragen: 

 

 Stadt Eggenfelden: 

 Zentraler Omnibusbahnhof 
 

 Stadt Pfarrkirchen: 

 Bahnhof inkl. Busbahnhof 
 

 Stadt Simbach am Inn: 

 Bahnhof inkl. Busbahnhof 
 

 Markt Arnstorf: 

 Busbahnhof 
 
 

2. Alkoholverbot im öffentlichen Raum 
 

Auf folgenden (in der beiliegenden Karte, die Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist, 
gelb markierten) öffentlichen Verkehrsflächen ist der Konsum von Alkohol gem. § 24 
Abs. 2 der 12. BayIfSMV untersagt:  

 

 Stadt Eggenfelden: 

 Stadtplatz 

 Schellenbruckplatz 

 Sportgelände Birkenallee 
 

 Stadt Pfarrkirchen: 

 Bereich innerhalb Ringallee 

 Stadtpark 
 

 Stadt Simbach am Inn: 

 Kirchenplatz inkl. Sparkassenpark 
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3. Testpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen nach § 9 Abs.1 Satz 1 Nrn. 2, 3 und 5 
der 12. BayIfSMV 

 
Für vollstationäre Einrichtungen der Pflege gemäß § 71 Abs. 2 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 2 Abs. 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und 
Nacht erbracht werden, sowie Altenheimen und Seniorenresidenzen im Landkreis Rottal-Inn wird 
aufgrund der Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 100 (Inzidenz laut RKI vom 01.04.2021: 
109,5) gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 5 der 12. BayIfSMV folgendes angeordnet: 

 
3.1  Alle Beschäftigten in oben genannten Einrichtungen, sind dazu verpflichtet, 

mindestens an zwei verschiedenen Tagen pro Kalenderwoche, in denen die 
Beschäftigten zum Dienst eingeteilt sind, eine Testung auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 an sich durchzuführen bzw. durchführen zu lassen.  

 
3.2.  Die Einrichtungsleitungen sind verpflichtet, die ordnungsgemäße Durchführung der 

Testungen zu organisieren und zu kontrollieren. 

 
4. Ordnungswidrigkeiten  
  

Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet werden kann.   

  

5. Geltungsdauer  
  

Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 10.05.2021, 00:00 Uhr in Kraft und gilt zunächst 
bis 02.06.2021, 24.00 Uhr. 

 
 
Hinweis: 
 
Im Fall einer Änderung der Bayerischen Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung durch das 
Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gilt bis zum Erlass einer neuen 
Allgemeinverfügung durch das Landratsamt Rottal-Inn diese Allgemeinverfügung weiter fort. Im Falle 
unterschiedlicher Regelungen ist die jeweils strengere Regelung heranzuziehen. 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil einer 
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Rottal-Inn, Ringstraße 4-7, 84347 Pfarrkirchen, Zimmer 
5304, aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 

 
 
Pfarrkirchen, 06.05.2021 
 
 
gez. 
Robert Kubitschek 
Regierungsdirektor 
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Öffentliche Zustellung gem. Art. 15 VwZVG: 
 
Name, Vorname:   Draghici, Augustin-Georgian 
letzte bekannte Anschrift: Electronicii 21, Timisoara, Jud. Timis, Rumänien 
 
Bescheid vom:  07.05.2021 
 
Betreff:  Vollzug der tierschutzrechtlichen Vorschriften 
 
Aktenzeichen: SG 31-568-80/Draghici-FB 
 
Für die vorbezeichnete Person ist ein Bescheid unter dem o. a. Aktenzeichen erlassen 
worden, der nicht zugestellt werden konnte, da der Adressat unter der zuletzt bekannten 
Adresse nicht zu ermitteln war. 
 
Das o. g. Schriftstück wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VwZVG öffentlich 
zugestellt. 
 
Der Bescheid gilt gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen 
in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises eingesehen werden 
bei: 
 
Landratsamt Rottal-Inn 
Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verwaltungsvollzug, 
Hochwasserhilfe 
Abteilung 3 – SG 31 
Zimmer 5303 
Ringstr. 4-7 
84347 Pfarrkirchen 
 
 
Pfarrkirchen, den 07.05.2021 
 
 
Birneder 
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Öffentliche Zustellung gem. Art. 15 VwZVG: 
 
Name, Vorname:   Chiper, Vasile Cornel 
letzte bekannte Anschrift: Crihan, 607306 Bacau, Rumänien 
 
Bescheid vom:  21.04.2021 
 
Betreff:  Vollzug der tierschutz- und tiergesundheitsrechtlichen Vorschriften 
 
Aktenzeichen: SG 31-568-80/Chiper-FB 
 
Für die vorbezeichnete Person ist ein Bescheid unter dem o. a. Aktenzeichen erlassen 
worden, der nicht zugestellt werden konnte, da der Adressat unter der zuletzt bekannten 
Adresse nicht zu ermitteln war. 
 
Das o. g. Schriftstück wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VwZVG öffentlich 
zugestellt. 
 
Der Bescheid gilt gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen 
in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises eingesehen werden 
bei: 
 
Landratsamt Rottal-Inn 
Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verwaltungsvollzug, 
Hochwasserhilfe 
Abteilung 3 – SG 31 
Zimmer 5303 
Ringstr. 4-7 
84347 Pfarrkirchen 
 
 
Pfarrkirchen, den 07.05.2021 
 
 
Birneder 
 


